
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2006/12/7 2003/07/0052
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.12.2006

Index

83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

UMG 2001 §3 Abs4 Z2;

Beachte

Miterledigung (miterledigt bzw zur gemeinsamen Entscheidung verbunden):2003/07/0128 2003/07/0068

Rechtssatz

Rein beobachtende Tätigkeiten genügen den gesetzlichen Vorgaben des § 3 Abs 4 Z 2 UMG 2001 nicht .
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